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Arbeitsmedizinisches 
Kolloquium 10-2006

Gefährdungsbeurteilung unter 
Mitwirkung des Betriebsarztes

Dipl.-Min. Silvester Siegmann

- Sicherheitsingenieur -

Dr. med. Wolfgang Panter

- FA Arbeitsmedizin -

Lernziele:

Sinn und Zweck der Arbeitsplatzbeurteilung 
und –begehung

Praktische Durchführung

Rechtliche Folgen

Wo ist der Betriebsarzt ausdrücklich gefordert 

Panter 2005

Arbeitsschutzgesetz

� Grundpflichten des Arbeitgebers im innerbetrieblichen Arbeitschutz

� Gültigkeit für alle Arbeitgeber

� Umsetzung europäischer Rahmenrichtlinien in nationales Recht

� Grundlage für Umsetzung EU-Einzelrichtlinien

Arbeitsschutzgesetz
Inhalt

Arbeitsschutz, Beschäftigte, Betriebe

Beurteilung von Arbeitsplätzen, Schutzmaßnahmen

� Begriffsbestimmungen (§ 2)

� Gefährdungsbeurteilung (§ 5)

� Arbeitsmedizinische Versorgung (§ 11)

� Dokumentationspflicht (§ 6)

� Allgemeine Aufgaben des Arbeitgebers (§ 3,4)

� Unterweisungspflicht (§ 12)

� Rechte der Beschäftigten (§ 17)

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung 
der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit 
verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

§ 5 ArbSchG
Beurteilung der Arbeitsbedingungen
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§ 3 ASiG
Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der 
Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

• Beratung des Arbeitgebers und der sonst für den Arbeitsschutz 
und der Unfallverhütung verantwortlichen Person 

• Untersuchungen, arbeitsmedizinische Beurteilungen und Beratungen 
der Arbeitnehmer, Erfassung und Auswertung der Untersuchungs-
ergebnisse

• Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes / Unfallverhütung

• Belehrung der Arbeitnehmer über Unfall- und Gesundheits-
gefahren und deren Abwendung

Aufgaben des Betriebsarztes

� die sich aus den besonderen 
Erfordernissen eines Unternehmens 
ergebenden arbeitsmedizinischen Probleme
zu erkennen und unter Anwendung seine
Fachkunde zu lösen

� die Unternehmensleitung und den Betriebsrat
zu beraten

� die Beschäftigten während ihrer Tätigkeit 
im Hinblick auf diese zu beraten und zu 
betreuen

Aufgaben des Betriebsarztes

Arbeitssicherheitsgesetz
§ 3: Aufgaben der Betriebsärzte

(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber 
(...) 
in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. 
Sie haben insbesondere

1. den Arbeitgeber (...) zu beraten, insbesondere bei (...)
f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der 

Eingliederung und Wiedereingliederung 
Behinderter in den Arbeitsprozeß

Arbeitsbedingte
Gefährdungen

Arbeitsbedingte /
Arbeitsmitbedingte
Erkrankungen

Berufskrankheiten

Strategische Bedeutung

Vorsorge-
untersuchung

Gefährdungs-
beurteilung

Beratende, unterstützende
Tätigkeit immer wichtiger

Forderungen:

• Behinderte sind in den Arbeitsprozess 
einzugliedern.

• Der Betriebsarzt ist bei dieser 
Eingliederung beratend hinzuzuziehen.



3

Brucks et al., Erwartungen von 
Arbeitnehmern, Arbeitgebern und 
Betriebsräten an Betriebsärzte, BAUA, 
2002

Erwartungen an 
Betriebsärzte (BA)

Mehrfachnennung möglich
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Aufgabe des AG

Aufgabe der Sifa, BA leistet Beitrag

Aufgabe von BA, w enn AG darum
bittet

Eigenständige Aufgabe des BA

Reihe1 12,6 55,3 13,9 18,2

Aufgabe des AG Aufgabe der Sifa, BA leistet 
Beitrag

Aufgabe von BA, w enn AG 
darum bittet

Eigenständige Aufgabe des BA

Gehört die Arbeitsplatzbeurteilung zur Aufgabe des 
Betriebsarztes (BA) ?

Tätigkeitsspektrum und 
Rollenverständnis von 
Betriebsärzten in 
Deutschland, BAUA, 2003

Mehrfachnennung möglich

18,2

13,9

55,3

12,5

%

Wann Arbeitsplatzbeurteilung ?
=> Erst Analyse an bestehenden Arbeitsplätzen

=> Wiederholung in regelmäßigen Abständen

=> Wesentliche Änderungen von Arbeitsplätzen,

Arbeitsabläufen

=> Anschaffung neuer Maschinen

=> Auftreten von Arbeitsunfällen, arbeitsbedingten  

Erkrankungen

=> Änderung der Gesetzeslage

Methodik

- arbeitsbereichsbezogen

- tätigkeitsbezogen

- direkt
- indirekt

Verantwortung

(§ 5 ArbSchG)

Durchführung
(§ 13 (2) ArbSchG)

Beratung
(intern/extern)           

(§§ 3, 6 ASiG)

Aufsicht
(§§ 21, 22ArbSchG)

Führungs-
Kräfte

Sicherheits-
ingenieur

Arbeitsschutz-
behörden

Arbeitgeber

Sicherheits-
beauftragte

Betriebs-
ärzte

Unfallver-
sicherungs-

träger

Mitarbeiter

Externe Experten,
überbetriebliche

Dienste,
Meßstellen,

Versicherungen
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Festlegen von
Betrachtungsbereichen

Gefährdungsermittlung
(Ist – Zustand)

Gefährdungsbeurteilung

Gefahr nicht gegeben
=Schutzziel erreicht

ggf. freiwillige Optimierung

Gefahr gegeben
=

zwingender Handlungsbedarf
(sofort / später)

Maßnahmen

Erfolgskontrolle

Ergebnis

Ergebnis

Ablaufschema zur Gefährdungsbeurteilung
nach Gefahrstoffverordnung

Brand-/
Explosionsgefahr

vorhanden?
Maßnahmen nach §§ 8, 12

und Anhang III Nr. 1 

ja

s. Schema Toxische 
Eigenschaften

Start

nein

Beurteilung des Arbeitsplatzes

Besondere
Gefahren (*) vor-

handen?
Geeignete Maßnah-
men nach §§ 8 - 18nein

ja

(*) Gefahren, die keinem 
Gefährlichkeitsmerkmal nach
§ 4 GefStoffV entsprechen

Toxische
Gefahren vor-

handen?

Stop
nein

ja

nach Schmeißer 
2006Schmeißer 2006
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Klassifikation der Gefährdungsfaktoren

Brandgefährdung durch 
Feststoffe, Flüssigkeiten, 
gase

Brand- und 
Explosionsgefährdung

Kontakt mit kalten 
Medien

Kontakt mit heißen MedienThermische Gefährdung

Ungeschützt bewegte 
Maschinenteile

Mechanische Gefährdung

Gefährliche KörperströmeElektrische Gefährdung

Aerosol

LärmGefährdung durch spezielle
physikalische Einwirkungen

Allergene und 
toxische Stoffe von 
Mikroorganismen, 
von Kleinstlebewesen 
u. Ä.

Infektionsgefahr durch 
Mikroorganismen, Viren 
oder biologische 
Arbeitsstoffe

Biologische Gefährdung

DämpfeGaseGefahrstoffe

Teil 1 von 2

Klassifikation der Gefährdungsfaktoren

Arbeitsorganisat
ion

ArbeitstätigkeitPsychische
Belastung

Erschwerte Handhabbarkeit 
von Arbeitsmitteln

Wahrnehmung und 
Handhabbarkeit

Durch Pflanzen und 
pflanzliche Produkte

ArbeitszeitOrganisation

HautbelastungUngeeignete pers. 
Schutzausrüstung  (PSA)

Sonstige
Gefährdungen

Haltungsarbeit / 
Haltearbeit

Schwere dynamische ArbeitPhysikalische
Belastung / 
Arbeitsschwere

BeleuchtungKlimaGefährdung durch
Arbeitsumgebungs-
bedingungen

Teil 2 von 2

1974 2006

Zunahme der psychomentalen Belastung Zunahme der psychomentalen Belastung

E-Mail

Sehr geehrter …

1974 2006

9

Befragung

Kenntnis der Diagnosen/
Gesundheitlicher Risiken

Analyse der 
arbeitsbedingten 

Faktoren

VerhaltenBedingungen

Einflußnahme

Strategische Methode: Gefährdungsbeurteilung
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� Ist-Analyse = Gefährdungsbeurteilung

�Definition von Gesundheitszielen

�Ableitung und Anwendung von 
Maßnahmen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

�Controlling

� qualitätssichernde Maßnahmen und 
Evaluation

Leitbild Derzeitiges Vorsorgeuntersuchungssystem

Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Lärm

Silikose
Haut

Bildschirm

Wirbelsäule

-- ohne ganzheitliche Betrachtung --

Lärm

Haut

Silikose

Spezielle Gefährdungen zusätzlich

Basisuntersuchung Arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen

sind geeignet,

den Gesundheitsstatus und daraus ggf. die 
gesundheitliche Eignung zu diagnostizieren

nicht die bestehende Belastung am 
Arbeitsplatz zu minimieren.

?

Basisprogramm

• Anamnese
• Blutentnahme / 

Urinteststreifen
• Hör- / Sehtest
• Ruhe-EKG
• Vitalogramm
• Körperlicher Status

Erweitertes Programm

• Belastungs-EKG
• Bodyplethysmographie
• Sonographie
• Röntgen der Thoraxorgane
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Dorsopathien Arthropathien

Ergebnisse aus Vorsorgeuntersuchungen
ICD Hauptgruppe Muskel und Skeletterkrankungen

pro 100 Untersuchter
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M u s k e l /

S k e l e t t  g e s a mt

V e r l e t z u n g e n  

V e r g i f t u n g e n

A t mu n g  

a k u t

K r e i s l a u f V e r d a u u n g  

c h r o n i s c h

V e r d a u u n g  

s o n s t i g e

A t mu n g  

s o n s t i g e

N e r v e n  

S i n n e

V e r d a u u n g  

a k u t

P s y c h e

Au Tage

pro 100 Blm

Betriebsvereinbarung Nr. XXXX
Prämien für Blutblei

• Hierzu vereinbaren der Betriebsrat und die Geschäftsleitung ein 
Prämiensystem gemäß unten stehender Einteilung nach 
Beschäftigungsgruppen mit unterschiedlich festgelegten 
Grenzwerten, um der unterschiedlichen Beschäftigungssituation 
gerecht zu werden:

• Ziel sollte es sein, die derzeitigen Durchschnittswerte etwa um 
20 % zu verringern. wobei die untenstehende Liste dies nicht zu 
100 % reflektiert, sondern, um gerade Zahlen zu erreichen, etwas
gerundet worden ist.

Biomonitoring Blutblei

Anzahl Mitarbeiter

28210230250Produktion

6290320349Instandhaltung

4160175189Meister Produktion und Instandhaltung

2200220237Magazin

MitarbeiterMai 2006April 2005

vollHalbIst

ZielDurchschnitt

Biomonitoring Blutblei
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Biomonitoring Blutblei Biomonitoring Blutblei

Biomonitoring Blutblei

131166153117134237188104137188Schxxx

255344237295299261363284274362Schxxx

177229226217295182259189Schxxx

213238294284220223335304260370Rxxxxx

533476476479475435442427523444Rxxxxx

215154206175275181189Pxxxxx

3358705888117050Pxxxxx

250227328258335224259236211345Pxxxxx

289216225298293253225255190281Oxxxxx

247326249272312312352320367Mxxxxx

115124140145181138217158240Mxxxxx

368388340452308343401385351350Mxxxxx

181206238211161253254201320Mxxxxx

403862664455565362Mxxxxx

370406302327473342453403386443Mxxxxx

316315291229315381316272376Lxxxxx

123194200188193204265173176Kxxxxx

321273278248270328288224261244Kxxxxx

314208288282241340317Kxxxxx

170181152154179113184197126204Kxxxxx

314320321274304360348317256Kxxxxx

1. Wert 20052. Wert 20041. Wert 20042. Wert 20031. Wert 20032. Wert 20021 Wert 20022. Wert 20011. Wert 20011. Wert 2000

Biomonitoring Blutblei
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20-29 30-39 40-49 50-59

38,3

26,8 25,9 23,9

Alter

* je 1000 Vollarbeiter in 2003 nach Perlebach, 
2005

Meldepflichtige Arbeitsunfälle im Betrieb*

Der Unternehmer ist unmittelbar rechtlich 
verantwortlich für die Durchführung von 
Arbeitsschutzmaßnahmen zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren einschließlich der 
menschengerechten Gestaltung der Arbeit

ArbSchG

ASIG

BGV A 1
SGB VII

BGB

StGB
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–– RechtsfolgenRechtsfolgen ––

Verwaltungszwang

Verwarnungsgeld

Geldbuße

Kriminalstrafe

Zivilrechtliche Ansprüche

Folgen bei Missachtung

§ 14 StGB

Ist jemand ausdrücklich beauftragt, in 
seiner Verantwortung Aufgaben im Betrieb 
zu übernehmen, dann ist er strafrechtlich 
auch wie der Inhaber des Betriebes zu 
behandeln.

Rechtliche Einbindung des Betriebsarztes bei der 

Beurteilung der

Arbeitsbedingungen / Gesundheitsgefährdungen

ASiG

§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte

(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim  
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des  
Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Sie haben insbesondere 

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die 
Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten,
insbesondere bei 

...

g. der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

...

ArbSchG

§ 4 Allgemeine Grundsätze

Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden 
allgemeinen Grundsätzen auszugehen: 

1. ..........
............
3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und 

Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse zu berücksichtigen;

...........

ArbSchG

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die 
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu 
ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
erforderlich sind.

...................

................... CAVE: § 3 ASIG
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GefStoffV

§ 7 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung

....................

(7) Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen     
Personen durchgeführt werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht 
selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich 
fachkundig beraten zu lassen. Fachkundige Personen sind 
insbesondere der Betriebsarzt und die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit................

.........

.........

BioStoffV – Biostoffverordnung
§ 8 Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

ArbStättV
§ 3 Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten

BetrSichV
§ 3 Gefährdungsbeurteilung

BildscharbV
§ 3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

LasthandhabV
§ 3 Übertragung von Aufgaben


